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Kindergelderhöhung – Was ist für Familien wirklich erforderlich?
Presseinformation
Die Koalitionsparteien streiten über die Erhöhung des Kindergeldes. Die öffentliche Diskussion vernachlässigt jedoch, dass Kindergeld und Kinderfreibetrag keine wohlwollende Förderung für Familien darstellen, sondern verfassungsrechtlich geboten sind. In der Vergangenheit wurden Abzugsbeträge für Eltern teilweise abgebaut. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine fordert deshalb, die steuerliche Familienförderung besser am Bedarf auszurichten. 
Eltern erhalten für ihre Kinder steuerliche Freibeträge oder Kindergeld. Die Freibeträge wurden zuletzt im Jahr 2002 erhöht – auf Druck der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Für Eltern muss nicht nur ihr eigenes Existenzminimum steuerfrei bleiben, sondern auch das ihrer Kinder, solange sie diese mit versorgen. Die Jahresfreibeträge für Kinder liegen mit 5.808 Euro jedoch deutlich unter dem Existenzminimum für Erwachsene von gegenwärtig 7.664 Euro. Sind die Aufwendungen für Kinder höher, müssen Eltern diese folglich aus versteuertem Einkommen aufbringen. Das merken vor allem Eltern von Kindern in Berufsausbildung und im Studium. Auf sie kommen häufig erhebliche Kosten zu, vor allem, wenn die Kinder keine oder nur eine geringe Ausbildungsvergütung erhalten. 

Bis zum Jahr 2001 erhielten Eltern volljähriger Kinder noch einen zusätzlichen Ausbildungsfreibetrag von bis zu 2.147 Euro (4.200 DM). Seit 2002 wird ein zusätzlicher jährlicher Freibetrag nur noch bis zu 924 Euro und nur bei auswärtiger Unterbringung gewährt. Diese Höhe ist vollkommen unzureichend.
Der NVL fordert, die steuerliche Entlastung für Familien mit Kindern generell auf den Prüfstand zu stellen und realitätsgerecht anzuheben. Die Freibeträge müssen das Einkommen der Eltern steuerfrei stellen, welches sie für die Ausbildung der Kinder aufbringen müssen. Eigenes Einkommen der Kinder kann dabei wie beim Ausbildungsfreibetrag angerechnet werden. Bei Kindern von Eltern mit geringem Einkommen müssen ausreichend bemessene Kindergeldzahlungen für soziale Gerechtigkeit und angemessene Lastenverteilung in der Gesellschaft sorgen. Andere Leistungen bspw. nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz ergänzen wie bisher die steuerliche Förderung.
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